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(54)  Statische  Staubsaugerdüse,  insbesondere  für  Haushal tss taubsauger  

(57)  Die  Erfindung  betrifft  eine  statische  Staubsau- 
gerdüse,  insbesondere  für  Haushaltsstaubsauger.  Zum 
grundsätzlichen  Aufbau  gehören  ein  Düsengehäuse 
(1)  ,  ein  im  Düsengehäuse  angeordneter  Saugluftkanal 
(2)  sowie  eine  an  das  Düsengehäuse  angeschlossene 
Gleitsohle  (3).  Die  Gleitsohle  (3)  weist  einen  Saugmund 
(4)  auf,  der  von  einer  in  Arbeitsrichtung  vorderen  Saug- 
mundkante  (5)  sowie  einer  in  Arbeitsrichtung  hinteren 
Saugmundkante  (5')  begrenzt  ist.  Der  Saugluftkanal  (2) 

mündet  in  einen  Saugraum  (6)  ein,  der  sich  quer  zur 
Arbeitsrichtung  im  wesentlichen  über  die  Breite  der 
Gleitsohle  (3)  erstreckt  und  bodenseitig  mit  dem  Saug- 
mund  (4)  abschließt.  Erfindungsgemäß  ist  die  in 
Arbeitsrichtung  gemessene  Kanalbreite  (B)  des  Saug- 
raumes  (6)  größer  als  die  zwischen  den  Saugmundkan- 
ten  (5,  5')  gemessene  Breite  (a)  des  Saugmundes. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  eine  statische  Staubsau- 
gerdüse,  insbesondere  für  Haushaltsstaubsauger,  mit 
Düsengehäuse,  einem  im  Düsengehäuse  angeordne- 
ten  Saugluftkanal  und  einer  an  das  Düsengehäuse 
angeschlossenen  Gleitsohle,  wobei  die  Gleitsohle 
einen  Saugmund  aufweist,  der  von  einer  in  Arbeitsrich- 
tung  vorderen  Saugmundkante  sowie  von  einer  in 
Arbeitsrichtung  hinteren  Saugmundkante  begrenzt  ist, 
und  wobei  der  Saugluftkanal  in  einen  Saugraum  ein- 
mündet,  der  sich  quer  zur  Arbeitsrichtung  im  wesentli- 
chen  über  die  Breite  der  Gleitsohle  erstreckt  und 
bodenseitig  mit  dem  Saugmund  abschließt.  Statische 
Staubsaugerdüsen  bezeichnet  Staubsaugerdüsen 
ohne  Bürstenwalze. 
[0002]  Bei  den  aus  der  Praxis  bekannten  Staubsau- 
gerdüsen,  von  denen  die  Erfindung  ausgeht,  besteht 
der  von  den  Saugmundkanten  begrenzte  Saugraum 
aus  einem  oder  zwei  Strömungskanälen.  Die  Strö- 
mungskanäle  sind  in  die  aus  Metall  oder  Kunststoff 
bestehende  Gleitsohle  eingearbeitet.  Ihr  Volumen  vari- 
iert  bei  den  Staubsaugerdüsen  für  Haushaltsstaubsau- 
ger  zwischen  25  und  60  cm3.  Die  Geräuschentwicklung 
durch  einströmende  Luft  ist  beachtlich. 
[0003]  Bei  einer  anderen,  ebenfalls  aus  der  Praxis 
bekannten  Bauform  ist  der  Saugraum  nicht  Bestandteil 
der  Gleitsohle,  sondern  wird  durch  mehrere  ineinander- 
greifende  Formteile  gebildet,  die  an  der  Gleitsohle 
sowie  an  dem  Düsengehäuse  angeformt  oder  ange- 
schlossen  sind.  Der  Saugraum  weist  im  Vergleich  zu 
den  erstgenannten  Bauformen  ein  größeres  Volumen 
auf,  und  zwar  in  Verbindung  mit  einem  größeren 
Abstand  der  Saugmundkanten  voneinander.  Ein  großer 
Abstand  zwischen  den  Saugmundkanten  ist  jedoch  mit 
funktionsmäßigen  Nachteilen  verbunden,  weil  beim 
Betrieb  der  Staubsaugerdüse  aufgrund  des  im  Saug- 
raum  herrschenden  Unterdrucks  eine  zum  Boden 
gerichtete  Kraft  auf  das  Düsengehäuse  wirkt,  die  der 
Fläche  des  Saugmundes  proportional  ist.  Mit  zuneh- 
mendem  Abstand  zwischen  den  Saugmundkanten 
wächst  die  Schiebekraft,  die  zum  Bewegen  der  Staub- 
saugerdüse  in  Arbeitsrichtung  aufgebracht  werden 
muß.  Die  Staubsaugerdüsen,  die  mit  einem  großen 
Saugmund  ausgerüstet  sind,  weisen  daher  in  der  Regel 
zusätzliche  Stützrollen  im  Bereich  des  Saugmundes 
auf.  Das  ist  aufwendig.  Auch  bei  diesen  Düsen  sind  die 
Geräusche  durch  einströmende  Luft  noch  störend. 
[0004]  Bei  statischen  Staubsaugerdüsen  sind  die  an 
die  Saugmundkanten  anschließende  vordere  und  hin- 
tere  Wand  des  Saugraumes  im  wesentlichen  senkrecht 
ausgerichtet  und  weisen  lediglich  fertigungsbedingte 
Entformungsschrägen  und  Radien  auf.  Dem  Volumen 
des  Saugraumes  wird  keine  besondere  Bedeutung  bei- 
gemessen.  Das  Volumen  richtet  sich  nach  dem  Abstand 
der  Saugmundkanten,  also  der  Fläche  des  Saugmun- 
des. 
[0005]  Bei  Bürstenvorsatzgeräten  ist  der  Saugraum  in 

aller  Regel  deutlich  größer,  da  er  die  Bürstenwalze  auf- 
nehmen  muß.  Der  Abstand  zwischen  den  Saugmund- 
kanten  ist  ebenfalls  größer  und  liegt  bei  den  aus  der 
Praxis  bekannten  Ausführungen  zwischen  24  und  32 

5  mm. 
[0006]  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
statische  Staubsaugerdüse  des  eingangs  beschriebe- 
nen  Aufbaus  anzugeben,  deren  Saugraum  so  gestaltet 
ist,  daß  ohne  Beeinträchtigung  der  Saugeigenschaften 

10  die  Schiebekraft  zum  Bewegen  der  Staubsaugerdüse 
sowie  Strömungsgeräusche  durch  einströmende  Luft 
möglichst  klein  sind. 
[0007]  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  lehrt  die  Erfindung, 
daß  die  in  Arbeitsrichtung  gemessene  Kanalbreite  des 

15  Saugraumes  größer  ist  als  die  zwischen  den  Saug- 
mundkanten  gemessene  Breite  des  Saugmundes.  Die 
Kanalbreite  des  Saugraumes  sollte  mindestens  das 
1,3-fache  der  zwischen  den  Saugmundkanten 
gemessenen  Breite  des  Saugmundes  betragen. 

20  [0008]  Die  Erfindung  beruht  auf  der  Erkenntnis,  daß 
eine  deutliche  Reduzierung  der  Strömungsgeräusche 
erreicht  werden  kann,  wenn  der  Saugraum  als  Strö- 
mungsberuhigungsraum  mit  groß  dimensioniertem 
Volumen  ausgebildet  ist.  Die  Geräuschreduzierung 

25  beruht  darauf,  daß  sich  über  die  gesamte  Länge  des 
Saugraumes  ein  gleichmäßiger  Saugunterdruck  ein- 
stellt,  die  Luft  in  gleichmäßiger  Verteilung  einströmt  und 
geräuscherhöhende  Geschwindigkeitsspitzen  vermie- 
den  werden.  Auch  wird  durch  einen  ausreichend 

30  bemessenen  Querschnitt  des  Saugraumes,  der 
wesentlich  größer  ist  als  die  Fläche  des  Saugmundes, 
die  Durchschnittsluftgeschwindigkeit  gesenkt.  Im 
Ergebnis  ergibt  sich  eine  deutliche  Geräuschreduzie- 
rung  bei  gleichbleibender  Saugleistung.  Die  Erfindung 

35  beruht  ferner  auf  der  Erkenntnis,  daß  der  Abstand  der 
Saugmundkanten  nicht  über  das  aus  der  Praxis  bei  sta- 
tischen  Düsen  bekannte  Maß  hinaus  vergrößert  werden 
darf,  da  eine  Vergrößerung  der  Saugmundfläche  mit 
den  bereits  beschriebenen  funktionsmäßigen  Nachtei- 

40  len  einhergeht. 
[0009]  Für  die  weitere  konstruktive  Ausgestaltung  der 
erfindungsgemäßen  Lehre  bieten  sich  verschiedene 
Möglichkeiten  an.  Gemäß  einer  ersten  Ausführungs- 
form  ist  die  Gleitsohle  als  Formteil  mit  einer  Bodenflä- 

45  che,  Saugmundkanten  und  an  die  Oberseite  der 
Bodenfläche  angeformtem  Kragen  ausgebildet,  wobei 
der  Kragen  an  einem  haubenförmigen,  Anschlußende 
des  Saugluftkanals  anliegt  Das  haubenförmige 
Anschlußende  erstreckt  sich  über  die  quer  zur  Arbeits- 

so  richtung  gemessene  Breite  der  Gleitsohle.  Die  vorzugs- 
weise  aus  Kunststoff  bestehende  Gleitsohle  weist  die 
Saugmundkanten  auf  und  bildet  den  unteren  Teil  des 
Saugraumes.  Nach  oben  ist  der  Saugraum  durch  ein 
weiteres  Bauteil,  nämlich  das  haubenförmige 

55  Anschlußende  des  Saugluftkanals  gebildet.  Der  obere 
Teil  kann  fester  Bestandteil  des  Düsengehäuses  oder 
auch  als  separates  Bauteil  ausgebildet  sein. 
[0010]  In  weiterer  Ausgestaltung  lehrt  die  Erfindung, 

2 
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daß  die  Gleitsohle  schwenkbeweglich  im  Düsenge- 
häuse  gelagert  ist  und  daß  der  Kragen  bogenförmig 
gekrümmte  Paßflächen  aufweist,  die  gleitbeweglich  an 
Sitzflächen  des  haubenförmigen  Anschlußendes  des 
Saugluftkanals  anliegen.  Der  Schwenkwinkel  beträgt 
vorzugsweise  ca.  +3°.  Die  Kippbewegung  des  Saug- 
mundes  trägt  zu  einer  Verbesserung  der  Saugeigen- 
schaften  bei.  Insbesondere  wird  die  Staubaufnahme 
besser,  wobei  außerdem  die  Schiebekraft  abnimmt.  Der 
Saugluftkanal  ist  zweckmäßig  zweiteilig  ausgeführt  und 
besteht  aus  einer  oberen  Gehäusehälfte  und  einer 
unteren  Gehäusehälfte,  wobei  an  die  untere  Gehäuse- 
hälfte  das  haubenförmig  ausgebildete  Anschlußende 
angeformt  ist. 
[0011]  Eine  andere  Ausführung  der  Erfindung  sieht 
vor,  daß  der  Saugraum  aus  einem  Hohlprofil  besteht, 
welches  zwischen  der  Gleitsohle  und  dem  Eintritt  des 
Saugluftkanals  angeordnet  ist  und  an  seiner  Unterseite 
einen  an  den  Saugmund  angepaßten  Lufteintrittsschlitz 
sowie  an  seiner  Oberseite  eine  Anschlußöffnung  für 
den  Saugluftkanal  aufweist. 
[0012]  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
lediglich  ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden  Zeich- 
nung  ausführlich  erläutert.  Es  zeigen  in  schematischer 
Darstellung: 

Fig.  1  den  Längsschnitt  durch  eine  Staubsauger- 
düse  für  einen  Haushaltsstaubsauger, 

Fig.  2  eine  weitere  Ausführung  der  Staubsauger- 
düse,  ebenfalls  im  Längsschnitt. 

[0013]  Die  in  den  Figuren  dargestellte  Staubsauger- 
düse  arbeitet  ohne  Bürstenwalze.  Zum  grundsätzlichen 
Aufbau  gehören  ein  Düsengehäuse  1  ,  ein  im  Düsenge- 
häuse  1  angeordneter  Saugluftkanal  2  sowie  eine  an 
das  Düsengehäuse  1  angeschlossene  Gleitsohle  3. 
Ferner  kann  die  Staubsaugerdüse  in  an  sich  bekannter 
Weise  Stützrollen  am  rückwärtigen  Ende  des  Düsenge- 
häuses,  ein-  und  ausfahrbare  Borstenleisten  und/oder 
eine  Abstreiferlippe  zum  Saugen  von  Glattböden  auf- 
weisen. 
[0014]  Die  Gleitsohle  3  weist  einen  Saugmund  4  auf, 
der  von  einer  in  Arbeitsrichtung  vorderen  Saugmund- 
kante  5  sowie  von  einer  in  Arbeitsrichtung  hinteren 
Saugmundkante  5'  begrenzt  ist.  Der  Saugluftkanal  2 
mündet  in  einen  Saugraum  6  ein,  der  im  Querschnitt 
dargestellt  ist  und  sich  quer  zur  Arbeitsrichtung  im 
wesentlichen  über  die  Breite  der  Gleitsohle  3  erstreckt 
und  bodenseitig  mit  dem  Saugmund  4  abschließt.  Den 
Figuren  entnimmt  man,  daß  die  in  Arbeitsrichtung 
gemessene  Kanalbreite  B  des  Saugraumes  6  größer  ist 
als  die  zwischen  den  Saugmundkanten  5,  5'  gemes- 
sene  Breite  a  des  Saugmundes  4.  Das  Verhältnis  zwi- 
schen  der  Kanalbreite  B  des  Saugraumes  6  und  der 
Breite  a  des  Saugmundes  4  (gemessen  zwischen  den 
Saugmundkanten  5,  5,)  sollte  mindestens  1  ,3  betragen, 
wobei  1  ,5  und  2,5  bevorzugt  ist.  Der  an  den  Saugmund 

4  angrenzende  Saugraum  6  ist  als  Strömungsberuhi- 
gungsraum  großvolumig  dimensioniert  und  geht  trich- 
terförmig  in  den  Saugluftkanal  2  über. 
[0015]  Die  erfindungsgemäße  Staubsaugerdüse 

5  zeichnet  sich  durch  gute  Saugeigenschaften  aus,  die 
darauf  beruhen,  daß  sich  über  die  gesamte  Länge  des 
Saugraumes  6  ein  gleichmäßiger  Unterdruck  einstellt, 
die  Luft  gleichmäßig  über  die  gesamte  Länge  des  Saug- 
mundes  4  einströmt  und  die  Luftgeschwindigkeit  inner- 

10  halb  des  Saugraumes  6  durch  den  entsprechend  groß 
dimensionierten  Saugraumquerschnitt  verhältnismäßig 
Wein  ist.  Strömungsgeräusche  durch  einströmende  Luft 
sind  weitgehend  eliminiert.  Durch  den  erfindungsge- 
mäß  eingehaltenen  schmalen  Saugmund  4  ist  die  Kraft, 

15  mit  der  die  Gleitsohle  3  gegen  den  zu  reinigenden 
Boden  gedrückt  wird,  verhältnismäßig  klein,  und  die 
Schiebekraft,  mit  der  die  Staubsaugerdüse  in  Arbeits- 
richtung  bewegbar  ist,  bleibt  in  einer  akzeptablen  Grö- 
ßenordnung. 

20  [0016]  Bei  der  in  Fig.  1  dargestellten  Ausführung  ist 
die  Gleitsohle  3  als  Formteil  mit  einer  Bodenfläche, 
Saugmundkanten  5,  5'  und  an  die  Oberseite  der  Boden- 
fläche  angeformtem  Kragen  7  ausgebildet.  Der  Kragen 
7  liegt  an  einem  haubenförmigen  Anschlußende  8  des 

25  Saugluftkanals  2  an.  Der  Saugluftkanal  2  ist  Teil  des 
Düsengehäuses  1  .  Im  Ausführungsbeispiel  besteht  das 
Düsengehäuse  1  aus  einer  oberen  Gehäusehälfte  9 
und  einer  unteren  Gehäusehälfte  9',  wobei  an  die 
untere  Gehäusehälfte  9'  das  haubenförmige  Anschluß- 

30  ende  8  angeformt  ist.  Der  Fig.  1  entnimmt  man,  daß  die 
Gleitsohle  3  schwenkbeweglich,  z.B.  um  einen  Kippwin- 
kel  von  +3°,  im  Düsengehäuse  1  gelagert  ist.  Der  Kra- 
gen  7  weist  bogenförmig  gekrümmte  Paßflächen  auf, 
die  gleitbeweglich  an  Sitzflächen  des  haubenförmigen 

35  Anschlußendes  8  des  Saugluftkanals  2  anliegen. 
[0017]  Bei  der  in  Fig.  2  dargestellten  Ausführung 
besteht  der  Saugraum  6  aus  einem  Hohlprofil  10,  wel- 
ches  zwischen  der  Gleitsohle  3  und  dem  Eintritt  des 
Saugluftkanals  2  angeordnet  ist  und  an  seiner  Unter- 

40  seite  einen  an  den  Saugmund  4  angepaßten  Luftein- 
trittsschlitz  sowie  an  seiner  Oberseite  eine 
Anschlußöffnung  für  den  Saugluftkanal  2  aufweist. 

Patentansprüche 
45 

1.  Staubsaugerdüse  ohne  Bürstenwalze,  insbesond- 
ere  für  Haushaltsstaubsauger,  mit 

Düsengehäuse  (1), 
50 

einem  im  Düsengehäuse  (1)  angeordneten 
Saugluftkanal  (2)  und 

einer  an  das  Düsengehäuse  (1)  angeschlosse- 
55  nen  Gleitsohle  (3), 

wobei  die  Gleitsohle  (3)  einen  Saugmund  (4)  auf- 
weist,  der  von  einer  in  Arbeitsrichtung  vorderen 
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Saugmundkante  (5)  sowie  von  einer  in  Arbeitsrich- 
tung  hinteren  Saugmundkante  (5')  begrenzt  ist,  und 
wobei  der  Saugluftkanal  (2)  in  einen  Saugraum  (6) 
einmündet,  der  sich  quer  zur  Arbeitsrichtung  im 
wesentlichen  über  die  Breite  der  Gleitsohle  (3)  5 
erstreckt  und  bodenseitig  mit  dem  Saugmund  (4) 
abschließt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  in 
Arbeitsrichtung  gemessene  Kanalbreite  (B)  des 
Saugraumes  (6)  größer  ist  als  die  zwischen  den 
Saugmundkanten  (5,  5')  gemessene  Breite  (a)  des  w 
Saugmundes  (4). 

Staubsaugerdüse  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kanalbreite  (B)  des  Saug- 
raumes  (6)  mindestens  das  1  ,3-fache  der  zwischen  1s 
den  Saugmundkanten  (5,  5')  gemessenen  Breite 
(a)  des  Saugmundes  (4)  beträgt. 

Staubsaugerdüse  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekenneichnet,  daß  die  Gleitsohle  (3)  als  20 
Formteil  mit  einer  Bodenfläche,  Saugmundkanten 
(5,  5')  und  an  die  Oberseite  der  Bodenfläche  ange- 
formtem  Kragen  (7)  ausgebildet  ist  und  daß  der 
Kragen  (7)  an  einem  haubenförmigen  Anschluß- 
ende  (8)  des  Saugluftkanals  (2)  anliegt.  25 

Staubsaugerdüse  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Gleitsohle  (3)  schwenkbe- 
weglich  im  Düsengehäuse  (1)  gelagert  ist  und  daß 
der  Kragen  (7)  bogenförmig  gekrümmte  Paßflä-  30 
chen  aufweist,  die  gleitbeweglich  an  Sitzflächen 
des  haubenförmigen  Anschlußendes  (8)  des  Saug- 
luftkanals  (2)  anliegen. 

Staubsaugerdüse  nach  Anspruch  3  oder  4,  35 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Saugluftkanal  (2) 
aus  einer  oberen  Gehäusehälfte  (9)  und  einer  unte- 
ren  Gehäusehälfte  (9')  besteht,  wobei  an  die  untere 
Gehäusehälfte  (9')  das  haubenförmige  Anschluß- 
ende  (8)  angeformt  ist.  40 

Staubsaugerdüse  nach  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Saug- 
raum  (6)  aus  einem  Hohlprofil  (10)  besteht,  wel- 
ches  zwischen  der  Gleitsohle  (3)  und  dem  Eintritt  45 
des  Saugluftkanals  (2)  angeordnet  ist  und  an  seiner 
Unterseite  einen  an  den  Saugmund  (4)  angepaßten 
Lufteintrittsschlitz  sowie  an  seiner  Oberseite  eine 
Anschlußöffnung  für  den  Saugluftkanal  (2)  auf- 
weist,  so 
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